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Mutterschaftsgeld Mutterschutzlohn
bei Beschäftigungsverbot

Bürgergeld – Mehrbedarf 
Schwangerschaft & Geburt

Leistungen bei 
Schwangerschaftsabbruch

Informieren Sie sich hier um zu 
erfahren, wann Sie während Ihrer 
Schwangerschaft und nach der 
Geburt Ihres Kindes Anspruch auf 
Mutterschaftsgeld haben und wie 
Sie es erhalten.

Was ist Mutterschutzlohn, was 
unterscheidet ihn vom
Mutterschaftsgeld und wann 
können Sie ihn erhalten?

Sie sind schwanger und benötigen 
Unterstützung?  Ab der 13. 
Schwangerschaftswoche werden 
diese besonderen Bedarfe beim 
Bürgergeld berücksichtigt.

Die Kosten eines Schwanger- 
schaftsabbruches müssen in der 
Regel selbst getragen werden. 
Wenn Sie über ein geringes oder 
gar kein Einkommen verfügen, 
werden die Kosten übernommen. 
Informieren Sie sich hier über die 
Vorraussetzungen. 

Vor der Geburt



Einfach erklärt Welche Fristen muss 
ich beachten?

Welche Unterlagen 
brauche ich?

Wohin kann ich 
mich wenden?

Wo finde ich weitere 
Informationen?

Während der Mutterschutzfristen 
– normalerweise 6 Wochen vor der 
Geburt und mindestens 8 Wochen 
nach der Geburt – erhalten erwerbs-
tätige Mütter Mutterschaftsgeld.

Das Mutterschaftsgeld sichert 
während der Schutzfristen das 
Einkommen.

Wenn Ihr durchschnittlicher Netto-
lohn pro Tag höher als 13 Euro war, 
erhalten Sie von Ihrem Arbeitge-
ber einen Zuschuss zum Mutter-
schaftsgeld Ihrer Krankenkasse,  
um den Verdienstausfall während 
der Mutterschutzfristen auszuglei-
chen.

Geringfügig Beschäftigte (z.B. 
ein Minijob) oder privat kranken-
versicherte Schwangere erhalten 
Mutterschaftsgeld vom Bundesamt 
für Soziale Sicherung (BAS).

Den Antrag müssen Sie spätestens 
7 Wochen vor dem geplanten Ge-
burtstermin einreichen. 

 Ärztliche Bescheinigung über 
den berechneten Geburtstermin

 Für den Online-Antrag beim 
Bundesamt für Soziale Siche-
rung brauchen Sie noch folgende 
Informationen:

- Voraussichtlicher Geburtstermin 
des Kindes

- Angaben zu Ihrer Krankenversi-
cherung

- Angaben zu Ihrem aktuellen 
Beschäftigungsverhältnis

- Steueridentifikationsnummer 
(Steuer-ID)

- Angaben zu Ihrer Kontoverbin- 
dung

- Bescheinigung über Ihre 
Beschäftigung

 

Wenn Sie gesetzlich krankenversi-
chert sind, wenden Sie sich bitte an 
Ihre Krankenkasse.

Wenn Sie privat krankenversichert 
oder bei einer gesetzlichen Kran-
kenkasse familienversichert sind, 
stellen Sie den Antrag bei der 
Mutterschaftsgeldstelle des 
Bundesamtes für Soziale 
Sicherung 
(Servicetelefon: 0228/619-1888).

Ausführliche Informationen zum 
Mutterschaftsgeld finden Sie auf 
dem Familiennportal.NRW.

Informationen zum Mutterschutz 
und Mutterschaftsleistungen für 
Familien mit einem behinderten 
Kind finden Sie im Beitrag „Finan-
zielle Hilfen für Eltern mit einem 
behinderten Kind“ auf dem Fami-
lienportal.NRW.
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Tipp

Bei Frühgeburten, Mehr-
lingsgeburten oder wenn Ihr 
Kind mit einer Behinderung 
auf die Welt kommt, endet 
die Mutterschutzfrist erst 

12 Wochen nach der Geburt.

Mutterschaftsgeld während der Mutterschutzfristen

   So    Mo    Di      Mi    Do      Fr     Sa
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Einfach erklärt Welche Fristen muss 
ich beachten?

Welche Unterlagen 
brauche ich?

Wohin kann ich 
mich wenden?

Wo finde ich weitere 
Informationen?

Sie bekommen Mutterschutzlohn,
wenn Sie vor Beginn und nach
Ende der Mutterschutzfristen zum
Beispiel wegen eines ärztlichen
Beschäftigungsverbotes, nicht
arbeiten dürfen.

Ihr Mutterschutzlohn ist in der
Regel so hoch wie Ihr durchschnitt-
licher Brutto-Lohn vor Beginn Ihrer
Schwangerschaft.

Informieren Sie schnellstmöglich 
Ihren Arbeitgeber. 

Attest über das Beschäftigungs- 
verbot bei Ihrem Arbeitgeber.

Dieses sollte genaue Angaben
über den Zeitraum und Umfang
des Beschäftigungsverbots
enthalten sowie Informationen,
welchen Tätigkeiten Sie weiterhin
nachgehen können.

Ein Antrag ist nicht notwendig.  
Der Mutterschutzlohn wird Ihnen 
von Ihrem Arbeitgeber automatisch 
als Lohnfortzahlung gewährt.

Weitere Informationen über den
Mutterschutzlohn bei einem
Beschäftigungsverbot und wann
sie ihn bekommen, finden sie auf
dem Familienportal des Bundes.
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Tipp

Wenn Sie aufgrund des
Mutterschutzes eine andere

zumutbare Tätigkeit
zugewiesen bekommen, hat

das keine Auswirkung auf 
die Höhe des Mutterschutz-

lohnes.

Mutterschutzlohn im Falle eines Beschäftigungsverbotes
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Einfach erklärt Welche Fristen muss 
ich beachten?

Welche Unterlagen 
brauche ich?

Wohin kann ich 
mich wenden?

Wo finde ich weitere 
Informationen?

Schwangere, die wenig Einkommen 
haben und Bürgergeld beziehen, 
haben ab der 13. Schwanger-
schaftswoche Anspruch auf 
einen Zuschuss zum Bürgergeld 
(Mehrbedarf). Der Mehrbedarf für 
Schwangerschaft und Geburt be-
trägt 17 Prozent des maßgebenden 
Regelbedarfs.

Darüber hinaus können Sie ein-
malige Leistungen z.B. für die 
Anschaffung einer Erstausstattung 
für das Baby oder Bekleidung in der 
Schwangerschaft beantragen. 

Wenn Sie ein geringes Einkommen 
und keinen Anspruch auf Bürger-
geld oder Sozialhilfe haben, können 
Sie ebenfalls einmalige Leistungen 
beantragen.

Für den Mehrbedarf bei Schwan-
gerschaft und Geburt kann ein 
formloser Antrag ab der 13. 
Schwangerschaftswoche gestellt 
werden.

Der Mehrbedarf wird bis zum Ende 
des Monats gewährt, in welchen die 
Geburt fällt.

Einmalige Leistungen für die An-
schaffung einer Erstausstattung 
können etwa 2 bis 3 Monate vor der 
Geburt beantragt werden. 

Ärztliche Bescheinigung über die 
bestehende Schwangerschaft oder 
Mutterpass. 

Auskunft erhalten Sie bei Ihrem 
Jobcenter.

Informationen zum Mehrbedarf 
erhalten Sie auf der Website des 
Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales.

Die Bundesagentur für Arbeit in-
formiert über die Hilfen für Eltern 
bei Bezug von Bürgergeld.

Wenn Sie sich fragen, wie Sie die 
Betreuung Ihres Kindes finanzie-
ren sollen, finden Sie hier entspre-
chende Informationen: 
„Bürgergeld – Erlass Elternbeitrag 
für die Kinderbetreuung“.

Tipp

Die Bundesstiftung Mutter 
und Kind unterstützt 
schwangere Frauen in 

Notlagen mit ergänzen-
den finanziellen Hilfen. 

Diese können Sie in einer 
Schwangerschaftsbera-
tungsstelle in Ihrer Nähe 

beantragen.

Bürgergeld – Mehrbedarf Schwangerschaft und Geburt

WOCHE

13
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Einfach erklärt Welche Fristen muss 
ich beachten?

Welche Unterlagen 
brauche ich?

Wohin kann ich 
mich wenden?

Wo finde ich weitere 
Informationen?

Die Kosten für einen Schwanger-
schaftsabbruch können unter 
bestimmten Voraussetzungen er-
stattet werden. 

Wenn Sie kein oder nur ein geringes 
Einkommen haben, werden in be-
stimmten Fällen die Kosten für den 
Schwangerschaftsabbruch über-
nommen. In allen anderen Fällen 
müssen Sie die Kosten für einen 
Schwangerschaftsabbruch selbst 
tragen.

Für einen straffreien Abbruch 
müssen Sie eine Beratung bei einer 
staatlich anerkannten Beratungs-
stelle wahrnehmen. Diese stellt den 
Beratungsschein aus.

Zwischen dem Ausstellen des 
Beratungsscheins und dem Ein-
griff müssen mindestens drei Tage 
liegen. 

Bis zum Abbruch dürfen seit der 
Empfängnis (Befruchtung) nicht 
mehr als zwölf Wochen vergangen 
sein. 

 Nachweis Ihrer Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse

 Ggfs. sind weitere Unterlagen bei 
der Krankenkasse einzureichen: 
informieren Sie sich bitte direkt 
bei Ihrer Krankenkasse

Die Kostenübernahme können Sie 
bei Ihrer gesetzlichen Krankenkas-
se  beantragen.

In allen Fragen zum Schwanger-
schaftsabbruch gibt es kostenlose 
und vertrauliche Beratung in den 
staatlich anerkannten Schwanger-
schaftsberatungsstellen.

Informationen zu den Leistungen 
bei Schwangerschaftsabbruch 
finden Sie auf der Sozialplattform.  

Hilfen auf dem Weg zur Entschei-
dungsfindung bietet der Artikel 
„Ungeplant schwanger“ auf dem 
Familienportal.NRW.

Die Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung informiert 
über die Kosten und Methoden, 
die Rechtslage, die Beratungsbe-
scheinigung und über Praxen und 
Kliniken.

Wichtig!

Reichen Sie den Antrag auf 
Kostenübernahme vor dem 
Schwangerschaftsabbruch 

bei Ihrer gesetzlichen 
Krankenkasse ein.

Leistungen bei Schwangerschaftsabbruch
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